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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geän­
dert wird (20. B-KUVG-Novelle) 

DerVerfassungsdienst übermittelt anverwahrt 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zu dem mit Schreiben des Bundesministe­

riums für Arbeit und Soziales vom 16.- Februar 1990, 

Zl. 21.140/1-1/1990, versendeten Entwurf einer 2~. Novelle zum 

B-KUVS;. 
/ 
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30. März 1990 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
KREUSCHITZ 
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Binder 21.140/1-1/90 
16. Februar 1990 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ge­
ändert wird (20. B-KUVG-Novelle) 

Das Bundeskanz1eramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem mit der oz. 

Note übermittelten Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

Zu Art. V: 

Gemäß Pkt. 83 der Legistischen Richtlinien 1990 hat eine No­

velle nur dann eine Vollziehungsklausel zu enthalten, wenn sie 

ausnahmsweise selbständige Bestimmungen enthält. 

Zum Vorblatt: 

Es ist offensichtlich, daß mit der "Beibehaltung der geltenden 

Rechtslage" das am Vorblatt angegebene Ziel nicht erreicht wer­
den kann. Die Angabe bei "Alternativen" ist daher unstimmig. 

'-~ 

Darüber hinaus fehlen Angaben zum "Problem" und zur "EG-Konfor­

mität". 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 
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30-. März 1990 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
KREUSCHITZ 
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